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- Fakultative Anhörung des Ausschusses der Regionen1  

 

1. Die Kommission hat dem Rat am 2. Dezember 2011 den folgenden Vorschlag übermittelt: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 

Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (2014-2020)2. 

 

2. Der vorgenannte Vorschlag ist auf die Artikel 173 und 195 in Titel XVII "Industrie" bzw. 

Titel XXII "Tourismus" des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gestützt, 

da die vorgesehenen Maßnahmen in den Anwendungsbereich dieser Titel fallen.  

                                                 
1 Dieser Vermerk dient ausschließlich dem Zweck, einen Beschluss über die Anhörung eines 

anderen Organs/einer anderen Einrichtung herbeizuführen; er betrifft nicht den Inhalt des 
Vorschlags. 

2 Dok. 17489/11. 
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3. Gemäß Artikel 173 Absatz 3 AEUV ist der Vorschlag vom Europäischen Parlament und dem 

Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- 

und Sozialausschusses anzunehmen. Somit ist eine Stellungnahme des Ausschusses der 

Regionen nicht erforderlich. In Anbetracht des Gegenstands des Verordnungsvorschlags hält 

es der Vorsitz jedoch für angebracht, auch den Ausschuss der Regionen zu diesem Vorschlag 

zu hören. 

 

4. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher ersucht, im Einklang mit Artikel 19 

Absatz 7 Buchstabe h der Geschäftsordnung des Rates zu beschließen, den Ausschuss der 

Regionen zu obengenanntem Vorschlag zu hören und ihn zu bitten, seine Stellungnahme so 

bald wie möglich abzugeben. 

 

 

___________________ 


